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Ab 1.1.2025 gilt für die allgemeine gesetzliche Rentenversicherung eine hö-
here Beitragsbemessungsgrenze (BBG), erstmals einheitlich für die ost- und 
westdeutschen Bundesländer, und zwar 8.050 € im Monat. Bis 31.12.2024 
betrug die BBG 7.450 € (Ost) bzw. 7.550 € (West). In der knappschaftlichen 
Rentenversicherung steigt die BBG von 9.300 € auf 9.900 € im Monat.

Die BBG ist der Höchstbetrag, bis zu dem Arbeitseinkommen bei Berechnung der Ren-
tenversicherungsbeiträge berücksichtigt wird, darüber hinaus müssen keine Beiträge 
abgeführt werden. Auch für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung wird die 
BBG zum 1.1.2025 angehoben, und zwar von 5.175 € im Monat auf 5.512,50 €. Damit 
einher geht auch die Anhebung der sog. Pflichtversicherungsgrenze von 69.300 € im 
Jahr auf 73.800 €. Wer ein höheres Jahreseinkommen erzielt, kann sich privat kranken-
versichern oder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Grund für den 
Anstieg der BBG ist, dass diese zeitversetzt an die Einkommensentwicklung anzupassen 
ist. Damit steigen für gesetzlich Versicherte und deren Arbeitgeber im oberen Einkom-
mensbereich die Beiträge ohne Erhöhung der Beitragssätze. 

Auch die Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung werden wegen ei-
nes weiter steigenden Defizits zum 1.1.2025 erhöht. Die Höhe des Beitrags setzt sich 
aus dem gleichen allgemeinen Beitragssatz (2024: 14,6 %) und dem kassenindividuellen 
Zusatzbeitrag zusammen (Durchschnittssatz 2024: 1,7 %). Der allgemeine Beitragssatz 
bleibt auch 2025 bei 14,6 %, der Durchschnittssatz des kassenindividuellen Zusatzbei-
trags wurde für 2025 auf 2,5 % um 0,8 % angehoben. In welcher Höhe die jeweiligen 
Krankenkassen den Zusatzbeitrag tatsächlich erheben werden, entscheiden diese in der 
zweiten Dezemberhälfte. Zum Redaktionsschluss lagen nur einige Entscheidungen vor.

Der Beitrag in der Pflegeversicherung steigt um 0,2 % auf 3,6 %. Die Zu- und Abschläge 
für Kinderlose bzw. Beschäftigte mit Kindern bleiben wie gehabt. 
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Die Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung bleiben 2025 mit 
18,6 % bzw. 2,6 % unverändert. Die umlagefinanzierte Künstlersozialabgabe für Unter-
nehmer und Verwerter liegt auch 2025 bei 5 %, der Beitragssatz für die Künstler und 
Publizisten entspricht dem der Deutschen Rentenversicherung Bund, die Versicherten 
zahlen nur den halben Beitragssatz.

Die Höhe der ausschließlich vom Arbeitgeber zu zahlenden Umlagen für Erstattungen 
bei Arbeitsunfähigkeit, Mutterschaft und Insolvenz (U1 - U3) bzw. mögliche Änderungen 
der Umlagehöhen lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.

Das Jahressteuergesetz (JStG) 2024 tritt nach Verkündung im Bundesgesetz-
blatt in Kraft, was zum Redaktionsschluss noch nicht der Fall war.

Das Gesetz beinhaltet ca. 130 Einzelmaßnahmen mit diversen gesetzlichen Änderungen, 
die direkt nach Verkündung in Kraft treten und offene Sachverhalte, z.B. in Steuerbe-
scheiden, betreffen können. Sollten Steuerpflichtige auch aktuelle Änderungsbescheide 
erhalten, sind diese dem Steuerberater zur Prüfung vorzulegen, wenn er diese nicht 
direkt erhält.

Maßnahmen des JStG, die auf die Veranlagungszeiträume 2023 und 2024 zurückwirken, 
sind für die Vorbereitung der Steuererklärungen 2023 / 2024 relevant. Hierüber wird in 
der folgenden Ausgabe noch zu ausgewählten Beispielen berichtet.

Viele der Maßnahmen greifen ab 1.1.2025 im Rahmen der Unternehmens- und Steuer-
planung, wovon einige hier bereits aufbereitet sind (siehe auch Ziffern 3. – 5. in dieser 
Ausgabe), später berichten wir über Inkrafttreten ab 1.1.2026 oder danach.

Ab dem 1.1.2025 gilt für in Deutschland ansässige Kleinunternehmen ein 
besonderes Meldeverfahren beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zur 
Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung auch im europäischen 

Ausland. Umgekehrt geben im europäischen Ausland ansässige Kleinunternehmen mit 
Tätigkeit in Deutschland beim BZSt innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals 
eine elektronische Umsatzsteuermeldung ab.

Steuerfreiheit gilt bis zu einer Gesamtumsatzgrenze für das Vorjahr von 25.000 €, 
100.000 € für das laufende Jahr. Wird im laufenden Jahr die Grenze von 25.000 € über-
schritten, scheidet im Folgejahr die Inanspruchnahme der Kleinunternehmer-Regelung 
aus. Wird der Umsatz von 100.000 € im laufenden Jahr überschritten, gilt genau ab 
diesem Zeitpunkt im laufenden Jahr die Kleinunternehmer-Regelung nicht mehr. Der 
Unternehmer selbst muss über das Jahr die 100.000 €-Grenze im Blick behalten, denn 
der Steuerberater erhält die Unterlagen zeitverzögert. Wichtig ist, das Prozedere vorab 
jetzt zu Beginn des Jahres zu besprechen. 

Bei Neugründungen stellt die 25.000 €-Grenze eine absolute Grenze im ersten Jahr dar.  
Bereits der diese Grenze überschreitende Umsatz unterliegt der Regelbesteuerung. Die 
bis dahin erbrachten Umsätze bleiben steuerfrei.

Für Kleinunternehmer gibt es vereinfachte Rechnungsregelungen und -hinweispflichten, 
worüber der Steuerberater detailliert informiert. E-Rechnungen muss der Kleinunter-
nehmer nur empfangen können. Zum Versand ist er nicht verpflichtet.

Unternehmen mit einer jährlichen Umsatzsteuerzahllast über 7.500 € muss-
ten bis 31.12.2024 noch monatlich Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. 

Aufgrund einer ab 1.1.2025 geltenden Änderung im Umsatzsteuergesetz 
durch das 4. Bürokratieentlastungsgesetz ist die Abgabe der Umsatzsteu-
ervoranmeldung für Unternehmen mit einer Umsatzsteuerzahllast nun bis 
zu 9.000 € nur noch quartalsweise erforderlich. Betroffene Unternehmer 
sollten sich hierzu mit ihrem Steuerberater besprechen.
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Land- und Forstwirte mit einem Gesamtumsatz von bis zu 600.000 € kön-
nen im Rahmen der Umsatzbesteuerung die Durchschnittsbesteuerung / 
Vorsteuerpauschale nutzen, eine vereinfachte Umsatzsteuerberechnung.
Auf Waren und Dienstleistungen wird nicht Umsatzsteuer von 7 % bzw. 
19 % ausgewiesen abgeführt, sondern auf den Nettoumsatz des Land- und 

Forstwirtes bislang pauschal 9 % aufgeschlagen. Im Gegenzug darf der Land- und Forst-
wirt keine Vorsteuer ziehen. Der bürokratische Aufwand ist geringer als bei der Umsatz-
besteuerung nach tatsächlichen Umsätzen.

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2024 wird die Vorsteuerpauschale ab Inkrafttreten 
für den Rest des Jahres 2024 auf 8,4 % abgesenkt, ab dem 1.1.2025 auf 7,8 % für land- 
und forstwirtschaftliche Umsätze weiter reduziert. Für einige land- und fortwirtschaft-
liche Umsätze gelten als Ausnahme Steuersätze mit 5,5 % bzw. 19 %. Hieran ändert 
sich nichts. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob die Nutzung der 
Durchschnittsbesteuerung noch lohnend ist oder zur Regelbesteuerung optiert werden 
soll, z.B. bei größeren Investitionen wie dem Kauf einer Landmaschine.

Achtung: Land- und Forstwirte, die zur Regelbesteuerung wechseln möchten, müssen 
innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf eines Kalenderjahres die Optionserklärung beim 
Finanzamt abgeben bzw. über ihren Steuerberater abgeben lassen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 31.7.2024 entschieden, dass 
der Vorteil, der aus der Inanspruchnahme eines auf unbestimmte Zeit ab-
geschlossenen niedrig verzinsten Privatdarlehens im Verhältnis zu einem 
Bankdarlehen zum marktüblichen Zins entsteht, als gemischte Schenkung 
der Schenkungsteuerpflicht unterliegt. 

Wenn allerdings festgestellt wird, dass für den Fall der Inanspruchnahme eines Bank-
darlehens ein geringerer Zinssatz feststeht als der gesetzlich bestimmte Wert von 5,5 %, 
dann ist lediglich die Differenz zwischen dem günstigeren Bankzins und dem vertraglich 
vereinbarten Zins als Schenkung zu betrachten.

Das erstinstanzliche Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern habe zwar zutreffend er-
kannt, dass in der Darlehensgewährung eine freigiebige Zuwendung zu sehen sei, aber 
verkannt, dass ein niedrigerer Zinssatz als die gesetzlich verankerten 5,5 % nicht nach-
gewiesen werden müsse. Vielmehr reiche die Feststellung der Möglichkeit der Inan-
spruchnahme eines solchen Darlehens aus.

Weiterhin sei bei unbefristeten Darlehen der Jahreswert des Nutzungsvorteils, hier der 
Zinsvorteil, mit dem gesetzlich normierten Faktor zu multiplizieren. Bei einer zeitlich 
festgelegten Darlehensdauer sei diese hingegen als Faktor zu verwenden. Ein festste-
hender niedriger Zinssatz kann hier nicht herangezogen werden.

Der Gesetzgeber hat rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 2024 
den Grundfreibetrag um 180 € von 11.604 € auf 11.784 € sowie den 
Kinderfreibetrag um 228 € von 6.384 € auf 6.612 € erhöht. Die steuerliche 
Berücksichtigung erfolgt bei Arbeitnehmern über den automatischen 
Lohnsteuerabzug durch den Arbeitgeber mit Durchführung der Lohn- bzw. 

Gehaltsabrechnung für Dezember 2024. Die Erhöhung des Grundfreibetrags wirkt 
sich in der Regel steuermindernd aus. Bei den übrigen Steuerpflichtigen erfolgt die 
Berücksichtigung bei der steuerlichen Veranlagung. 
 
  

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 26.11.2024 mitgeteilt, 
dass ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2024 die steuerliche Abziehbarkeit 
als außergewöhnliche Belastungen bei der Einlösung auch von E-Rezepten 
bei verschreibungspflichtigen Medikamenten gegeben ist.

Voraussetzung dafür ist der Nachweis der Zwangsläufigkeit der entstandenen Krank-
heitskosten, die ausweislich des o.g. BMF-Schreibens im Fall der Einlösung eines E-
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Rezeptes hinreichend durch den Kassenbeleg der Apotheke bzw. Rechnung der Online-
Apotheke nachgewiesen wird. Bei privater Krankenversicherung kann der Nachweis 
alternativ durch den Kostenbeleg der Apotheke bzw. die Rechnung der Online-Apotheke 
erbracht werden.

Der Beleg bzw. die Rechnung muss den Namen des Steuerpflichtigen, die Art der Leis-
tung (z.B. Bezeichnung des Arzneimittels), den Betrag bzw. Zuzahlungsbetrag sowie die 
Art des Rezeptes enthalten. Für den VZ 2024 wird ein Kassenbeleg ohne den Namen des 
Steuerpflichtigen nicht beanstandet. Bei betreffenden minderjährigen oder unterhalts-
berechtigten Kindern sollte im Einzelfall mit dem Steuerberater gesprochen werden.

Unternehmen nutzen Abschreibungen üblicherweise über mehrere Jahre 
verteilt. Anschaffungs- und Herstellungskosten für Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens werden so steuerlich geltend gemacht. Geringwertige 
Wirtschaftsgüter (GWG) bilden eine Ausnahme. Diese dürfen im Jahr der 
Anschaffung sofort gewinnmindernd abgeschrieben werden. Hierbei ist Fol-
gendes zu beachten:

Sofortabschreibung: GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 800 € nicht 
übersteigen, können im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort abgeschrieben 
werden. Wird hiervon Gebrauch gemacht, sind GWG oberhalb von 250 € in einem lau-
fenden Verzeichnis zu erfassen, außer, diese Angaben sind aus der Buchführung ersicht-
lich. Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortabschreibung der GWG unter 800 €, 
gelten für Wirtschaftsgüter über 800 € die allgemeinen Abschreibungsregelungen.

Sammelposten: Es besteht die Möglichkeit, GWG über 250 € und bis zu 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und über fünf Jahre abzuschreiben. Ein 
laufendes Verzeichnis ist nicht erforderlich. Auch Wirtschaftsgüter unter 250 € können 
in den Sammelposten aufgenommen werden. Dann müssen sie nicht zwingend im Jahr 
der Anschaffung voll abgeschrieben werden.

Durch das Steuerfortentwicklungsgesetz (ursprünglich geplant im Wachstumschancen-
gesetz) soll die Abschreibungsdauer bei Sammelposten von 5 auf 3 Jahre verringert wer-
den, Einzelgüter dürfen dann bis zur Höhe von 800 € netto dort aufgenommen werden 
anstatt bis zu 250 €, insgesamt nicht mehr als 5.000 € (bislang 1.000 €); ein laufendes 
Register für Sammelposten muss nicht mehr geführt werden. Die Schwelle der sofortab-
schreibungsfähigen Wirtschaftsgüter soll von 800 € auf 1.000 € erhöht werden. Ob das 
Gesetz noch zustande kommt, bleibt abzuwarten. Wir werden zeitnah berichten.

Achtung: Das Wahlrecht für Sofortabschreibung / Sammelposten kann für alle in einem 
Wirtschaftsjahr angeschafften Wirtschaftsgüter nur einheitlich ausgeübt werden. 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), 
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)

10.1.2025
13.1.2025 (Zahlungsschonfrist)

Sozialversicherungsbeiträge 26.1.2025 (Abgabe der Erklärung)
29.1.2025 (Zahlung)

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2024 = 3,37 %; 1.1. – 30.6.2024 = 3,62 %; 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern
• abgeschlossen bis 28.7.2014: 
• abgeschlossen ab 29.7.2014:
• bei Handelsgeschäften zusätzlich

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale 

Verbraucherpreisindex: 
2020 = 100 

2024: Oktober = 120,2; September = 119,7; August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4;
Mai = 119,3; April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: https://www.destatis.de – Themen – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, 
die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden ggf. in einer der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger 
und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt. Rechtsstand: 2.12.2024


